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Historie der Eigenüberwachung
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ÁIn der Regel durch Bescheinigungen über die (erfolgreiche) 

Teilnahme an einem entsprechenden Lehrgang.

ÁBescheinigungen sind häufig zeitlich nicht begrenzt.

ÁFr¿here ĂFachkundige Betriebe/Betriebsbeauftragteñ gelten als 

Sachkundige nach DIN 1999-100.

Sachkunde:

Qualifikationsnachweise

ÁIn der Regel durch Bescheinigungen über die (erfolgreiche) 

Teilnahme an einem entsprechenden Lehrgang. Der Lehrgang 

seriöser Anbieter ist mehrtägig und beinhaltet eine Prüfung, welche 

auch die praktische Durchführung (z. B. Dichtheitsprüfung) erfasst.

ÁBescheinigungen sind häufig zeitlich begrenzt.

ÁFr¿here ĂFachkundige Betriebe/Betriebsbeauftragteñ gelten als 

Sachkundige nach DIN 1999-100.

Fachkunde:
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Eigenkontrolle aus der DIN 1999-100

é 14.3  Eigenkontrolle

Die Funktionsfähigkeit der Abscheideranlage ist durch einen Sachkundigen 

durch folgende Maßnahmen monatlich zu kontrollieren:

Á Messung der Schichtdicke des Volumens der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit im 

Abscheider;

Á Messung der Lage des Schlammspiegels im Schlammfang/Schlammsammelraum;

Á Kontrolle der Funktionsfähigkeit des selbsttätigen Abschlusses im Abscheider und evtl. 

vorhandener Alarmeinrichtungen (nach Durchführung einer Generalinspektion 

erstmalig wieder nach 6 Monaten)

Á Sichtkontrolle des Wasserstandes vor und hinter dem Koaleszenzeinsatzes(falls 

vorhanden) bei Wasserdurchfluss, um eine Verstopfung des Einsatzes zu erkennen. 

Sonderkonstruktionen sind nach der Betriebs- und Wartungseinleitung des Herstellers zu 

kontrollieren

Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen, grobe Schwimmstoffe sind zu entfernen. 

Es ist ein Betriebstagebuch nach 14.7. zu führen.
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Eigenkontrolle aus der EigenkontrollV

Eigenkontrolle (Quelle: EKVO Baden-Württemberg)

Wer Abwasseranlagen nach § 1 (u.a. Leichtstoffabscheider, 

die für einen Abwasserdurchfluss über 10 l/s ausgelegt sind), 

hat mindestens die in den Anhängen 1 und 2 bezeichneten 

Prüfungen, Untersuchungen, Messungen und Auswertungen 

durchzuführen und die hierzu erforderlichen 

Kontrolleinrichtungen und Geräte zu verwenden.

Der Betreiber einer Abwasseranlage kann sich zur Erfüllung 

seiner Pflichten Dritter bedienen.
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EKVO Baden-Württemberg / Anhang 2

Anforderungen an die Eigenkontrolle von industriellen, 

gewerblichen und sonstigen Abwasseranlagen, die nicht unter 

Anhang 1 fallen (Industrieanhang)

Tabelle 3: Anlagenbezogene Eigenkontrolle

Tabelle 4:  Ablaufbezogene Eigenkontrollen

Größenklasse unter 10m³/d Von 10 bis  

unter 100 m³/d

Ab 100 m³/d

Schlammfang-

Schlammspiegel

m m m

Abscheider-

Schichtstärke

m m m

Größenklasse unter 

10m³/d

Von 10 bis  

unter 100 m³/d

Ab 100 m³/d

AOX, Kohlenwasserstoffe, 

leichtflüchtige halogenierte KW, 

Benzol und Derivate

a 2*a 6*a
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Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
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Eigenkontrolle aus der abZ

Quelle: Z-54.3-442


